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A 0019/2018 (DDI) 
Auftrag Roberto Conti (SVP, Bettlach): Verursacher sollen die Kosten eines Polizei-

einsatzes angemessen übernehmen (31.01.2018)  

 
Die Kosten eines Polizeieinsatzes bei Demonstrationen mit Gewaltausschreitungen sollen an-
gemessen und verhältnismässig von den Kostenverursachern getragen werden. Der Regie-
rungsrat ist gebeten, im laufenden Revisionsverfahren des Gesetzes über die Kantonspolizei 
(KapoG; BGS 511.11) eine entsprechende Bestimmung aufzunehmen (zum Beispiel nach dem 
Vorbild der Regelung im Kanton LU, welche der gängigen Rechtsprechung des Bundesge-
richts entspricht). Der geltende Gebührentarif vom 8. März 2016 (GT; BGS 615.11) ist entspre-
chend anzupassen. 
 
Begründung 31.01.2018: schriftlich. 
 
Im Rahmen der Interpellation I 0202/2017 wurden Fragen zur Antifa-Demonstration in der 
Stadt Solothurn vom 20.10.2017 gestellt, welche für den Steuerzahler 285‘000 Franken Kosten 
zur Folge hat. Die Regierung wies in der Antwort auf Frage 5 (Werden die Kostenverursacher 
zur Kasse gebeten?) darauf hin, dass die Kosten eines Polizeieinsatzes weder von den Organi-
satoren noch von den Teilnehmenden einer Demonstration zurückgefordert werden können, 
weil der geltende Gebührentarif vom 8. März 2016 (GT; BGS 615.11) keine entsprechende 
Rechtsgrundlage enthalte, um Gewaltausübende zur Kostentragung zu verpflichten. Er liess 
jedoch die Möglichkeit offen, im Rahmen des laufenden Revisionsverfahrens des Gesetzes 
über die Kantonspolizei vom 23. September 1990 (KapoG; BGS 511.11) eine verfassungskon-
forme Bestimmung für eine gewisse Kostenauferlegung zu erlassen. Diese Chance, den Steu-
erzahler zu entlasten und die Kostenverursacher zur Kasse zu bitten, ist wahrzunehmen. Mit 
dem vorliegenden Auftrag sollen die notwendigen gesetzlichen Änderungen vorgenommen 
werden. 
 
Unterschriften: 1. Roberto Conti, 2. Beat Künzli, 3. Rémy Wyssmann, Johannes Brons, Markus 
Dick, Jacqueline Ehrsam, Tobias Fischer, Josef Fluri, Walter Gurtner, Peter M. Linz, Hans Marti, 
Rolf Sommer, Christian Werner (13) 


